
ANMELDUNG IM ERSTEN SEKUNDARJAHR

Die Anmeldung im ersten Sekundarjahr erfolgt zwingend mit dem einzigen Anmeldeformular (FUI), das
Sie selbst in der Sekundarschule Ihrer ersten Wahl einreichen müssen. 

Das FUI besteht aus zwei Teilen : 
            

Erster Schritt 
DAS „FORMULAIRE UNIQUE D‘INSCRIPTION (FUI)“ (EINZIGES ANMELDEFORMULAR)
IHRES KINDES AUSFÜLLEN.

Es enthält die Daten von Ihrem Kind. Sie müssen sie überprüfen, korrigieren und bei Bedarf ergänzen.
Seien Sie besonders aufmerksam beim Ausfüllen den Wohnsitzen, Prioritäten und „immersion“.

Diese Informationen sind nötig um Schüler einzuordnen wann die Schulen zu viele Anfragen
bekommen. Ein Fehler kann also schwerwiegende Folgen haben. Der Anmeldungsdienst steht Ihnen
zur Verfügung um Ihnen zu helfen, entweder telefonisch unter 0800/188.55 oder per E-Mail an  
inscription@cfwb.be. 
      

Dieses Dokument ist eine Zusammenfassung der wichtigen Informationen, um Ihres Kind in der
gemeinsamen 1. Klasse der Sekundarstufe zu anmelden. Es beschreibt die wichtigsten Schritte, die Sie

befolgen müssen. 
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„Le volet général“  (allgemeinen Teil)

„Le volet confidentiel“  (vertraulichen Teil)

Hier können bis zu 10 Schulen in der Reihenfolge ihrer Präferenz angegeben werden. Es ist ratsam,
mehrere auszuwählen. Sie können Sekundarschule auf der Website www.inscription.cfwb.be suchen. 

Sie können es in Papierform oder in elektronischer Form über die Plattform „Mon Espace Inscription“  
ausfüllen.   

Die Wahl einer einzigen Schule stellt nicht sicher, dass Sie dort einen Platz haben. 
Die Auswahl mehrerer Schulen verringert nicht Ihre Möglichkeiten, einen Platz in der Schule Ihrer
ersten Wahl zu bekommen. 

Zweiter Schritt 

Wann ? 
Die Anmeldungen finden vom 29 Januar bis einschließlich 16 Februar 2024 statt. Diese Datum müssen
unbedingt eingehalten werden, da nach der Anmeldungsdauer viele Schulen bereits vollständig sein
können. 

Wo ? 
Sie müssen in die Schule Ihrer ersten Wahl gehen, um das FUI Ihres Kindes einzureichen (keine
Hinterlegung im Briefkasten). Die Anmeldung muss unbedingt in Ihrer Anwesenheit registriert werden.
Sie erhalten dann eine Empfangsbescheinigung mit allen Daten, die im Falle einer Einordnung
verwendet werden, wenn die Schule Ihrer ersten Wahl vollständig ist. Also müssen Sie es überprüfen. 

Wenn Sie während dieser Anmeldezeitraum nicht zur Schule gehen können,
müssen Sie einen Dritter beauftragen. Eine Vollmachtsvorlage ist auf der Website
www.inscription.cfwb.be/docs/ verfügbar.

IHR KIND ANMELDEN 

http://www.inscription.cfwb.be/docs/


22 April 2024 : Wiederaufnahme der Anmeldungen. 

Wenn Sie nicht am Anmeldezeitraum teilgenommen haben oder wenn Ihr Kind auf der Warteliste
sich befindet, können Sie es an einer Schule mit Plätzen anmelden. Ab diesem Datum werden die
Anmeldungen chronologisch registrieren (erst Gekommen, erst angemeldet). Diese Anmeldungen
werden nach Anträgen, die zwischen dem 29 Januar bis einschließlich 16 Februar 2024 gestellt
wurden, eingetragen. 

Zu diesem Zeitpunkt sind einige Schulen bereits komplett. Die Möglichkeiten, dort einen Platz zu
bekommen, werden also reduziert. 

19 August am Ende des Tages : Ende dem Verlauf der Wartelisten für Kinder, die einen Platz in einer
Schule erhalten haben. 

Die Anmeldedienst beantwortet alle Ihre Fragen telefonisch unter 0800/188 55 Montag bis Freitag
von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 16:30 Uhr (kostenloser Anruf) oder per E-Mail an
inscription@cfwb.be. 

Die Anmeldungswebsite ist auch unter www.inscription.cfwb.be zugänglich. 

Und dann ?
 

Dritter Schritt
ÜBER DIE ANMELDUNGSLAGE IHRES KINDES INFORMIERT WERDEN

In der Woche vom 19 Februar 2024, informiert Sie die Schule Ihrer ersten Wahl per Post oder E-Mail
über die Anmeldungslage Ihres Kindes. Zwei Situationen sind möglich : 

Oder Ihre Erstwunschschule ist unvollständig. Ihr Kind ist dort angemeldet. 

Entweder ist Ihre Schule der ersten Wahl vollständig (sie hat zu viele Anfragen erhalten), eine
Einordnung wird erstellt, um die Plätze zu zuteilen. 

Wenn Ihr Kind zu diesem Zeitpunkt noch keinen Platz erhalten hat, nimmt es an der Einordnung der
„Commission de Gouvernance des Inscriptions (COGI)“ teil. Sie wird Sie Mitte März 2024 über ihre
Registrierungssituation informieren. 

Für alle ihre Fragen

Die Übersetzung dieses Dokuments erfolgte über die Plattform „eTranslation“ der Europäischen Kommission.


